


2026 vom Bundesministerium für Inneres (nachfolgend „Behörde“) gemäß 

„Sehr geehrte Damen und Herren,

sogenannter „Return Hubs“ in Drittstaaten zu setzen, beantrage ich die Übermittlung von 

konkreter Fahrplan („Roadmap“) vereinbart. Bitte übermitteln Sie die vollständige, aktuelle 

Aufgaben der „Return Hubs“



Sind neben den „Return Hubs“ weitere Initiativen geplant, die Funktionen in den Bereichen 

Sebastian Sperner“

Der Erledigung war ferner der „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

2001/40/EG des Rates und der Entscheidung 2004/191/EG des Rates“ vom 5.

„Sehr geehrter Herr Sperner!

Zu Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz betreffend „Roadmap für Rückkehrzentren 
in Drittstaaten“ vom 10. März 2026 darf seitens des Bundesministeriums für Inneres zu Ihren 

1. Übermittlung der Roadmap […]



Die von Ihnen angesprochene „Roadmap“ wurde, wie von Ihnen bereits dargestellt, anlässlich des 

Die „Roadmap“ soll die weitere, interne Zusammenarbeit im Rahmen von neuen Lösungen 
skizzieren. Bei der „Roadmap“ und den damit zusammenhängenden Überlegungen handelt sich um 

Bundesregierung und ist somit als „noch nicht fertige Information“ einzustufen (vgl. AB 2420 BlgNR 

2. Zielsetzung und Aufgaben der „Return Hubs“ […]

Schaffung einer europarechtlichen Rechtsgrundlage für die Ermöglichung von sogenannten „Return 
Hubs“. Die entsprechenden Verhandlungen im Rat wurden im Dezember 2025 abgeschlossen 

– Beilage 1, Art. 17 bezieht sich hierbei auf „Return Hubs“). Das Europäische 

„Return Hubs“ stattfinden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die konkrete Herangehensweise von 

Migrationssystem zu stärken. „Return Hubs“ können ein fähiges Instrument sein, um unrechtmäßig 

fördert. Auf der offiziellen Webseite „Return from Austria“ (www.returnfromaustria.at) stehen 

3. Standorte und Auswahl der Drittstaaten […]



Bundesregierung betrifft, ist diese somit als „noch nicht fertige Informationen“ einzustufen (vgl. AB 

4. Kosten, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit […]

5. Zeitrahmen und Meilensteine […]

6. Andere geplante Maßnahmen […]

„Sicherheit“ beschlossen, dass Österreich „die Umsetzung innovativer Konzepte mit Drittstaaten 
zur Verhinderung illegaler Migration im Bereich des Schutzes und der Rückkehr vorantreiben“ wird. 

sind die unterschiedlichen Maßnahmen jedenfalls zu prüfen und weiter voranzutreiben.“

„Guten Tag,

nach § 11 IFG. Die unter Verweis auf „noch nicht fertige Information“ verweigerte Beantwortung 



Sebastian Sperner“

−

− Hinsichtlich der begehrten „Roadmap“ wurde zwischen den 

und die Erwägungen zu Drittstaaten vereinbart. Die „Roadmap“ dient der 

Gesetzgebungsverfahren stehenden „Rückkehr Verordnung“. 

− Hinsichtlich der Standorte allfälliger „Return Hubs“ und der Auswahl von 



betreffend Rückführungen von nicht aufenthaltsberechtigen Personen („Rückkehr

Verordnung“) anhängig. Der Abschluss der laufenden Trilog

Entscheidungsfindung sind derzeit ausständig. Die Implementierung von „Return Hubs“ ist 

Am 5. März 2026 wurde bei einem Treffen einer informellen Staatengruppe („like

minded“) im Rahmen des Rates der Justiz

gegenständlich begehrte Dokument („Roadmap“) politisch erörtert Die „Roadmap“ und 

in der EU, strategische Positionen zur „Rückkehr Verordnung“, neue –

–

(„Return Hubs“), die geplante interne Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und die 

außenpolitische Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Die „Roadmap“ dient der zukünftigen 

Entscheidungsfindung betreffend „Rückkehr Verordnung“ und neue migrationspolitische 

behandelnden Themen und die „Roadmap“ vereinbart.

„
Bundesverwaltung […] betrauten Organen das Recht auf Zugang zu Informationen. Dies 

anderen erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. […]“



„

[…]

„

[…] 

.“

„
[…] 

“

„

[…]

[…]

“

„

Frist die Nichtgewährung des Zugangs mitzuteilen.“

„



“

Rechtsprechung des EGMR zu Art. 10 EMRK „ “ (



einzelnen Mitgliedstaaten besprochenes Dokument („Roadmap“) sowie hochsensible 

begehrten Informationen betreffend Frage 1 und 3 der Fall. Die an der „like minded“ 

hkeit jeglicher Dokumente im Rahmen dieser „like minded“ Gruppe, in der auch 

Österreich teilnimmt, und zu denen auch die „Roadmap“ zählt, ausdrücklich vereinbart. 

„Roadmap“ selbst wiedergegeben sind, ist ausdrücklich festgehalten. Die Einstufung des 



–

–

„zwingend“ von Bedeutung. Demnach müssen die Gründe nahezu unausweichlich sein, in 

zu beachten, dass informelle „like minded“

Gedankenaustausch bildet, nimmt Österreich aktiv in solchen „like minded“ Gruppen teil, 

Die gegenständliche „like minded“ Gruppe bespricht neue Lösungsansätze in der 

internationalen Migrationspolitik, wie unter anderem Rückkehrzentren bzw. „Return 

Hubs“. Dabei handelt es sich um mögliche Maßnahmen, deren Umsetzung von der im 

Gesetzgebungsprozesses der EU stehenden „Rückkehr Verordnung“ abhängt. Auch die 



maßgeblich von diesem Entscheidungsfindungsprozess ab. Die Gespräche der „like

minded“ Gruppe sowie die Erwägungen zu Drittstaaten dienen folglich der zukünftigen 

Entscheidungsfindung. Der Begriff der „Entscheidung“ ist in diesem Zusammenhang weit 

Die im Rahmen der „like minded“ Gruppe besprochenen Inhalte weisen folglich einen 

stehenden „Rückkehr Verordnung“ auf. Aufgrund der Supranationalität der EU folgt die 

„Handlungen" zur Vorbereitung einer „rechtmäßigen Entscheidung" erfasst (vgl lit a leg 

„unbeeinträchtigten Vorbereitung einer Entscheidung“ soll insbesondere verhindert 

dient der Ausnahmetatbestand der „Vorbereitung einer Entscheidung“ dem Schutz 



Interessensabwägung einfließen. Das schlichte „Habenwollen“ ist bei der 

Interessensabwägung mit dem entstehenden Nachteil („harm“) abzuwägen. Eine A

bewerten, da die Eigenschaft als „watchdog“ bzw. ein öffentliches Interesse, wie etwa 



„harm test“ bezeichneten Prüfungsmaßstabs zu beurteilen, welcher tatsächliche Schaden 

Antrag hat zu unterbleiben, „soweit und solange“ dies aus einem der in § 6 Abs. 1 

aus dem Begriff „erforderlich“ (
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